
 

  

S 38 KA 105/21

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Freistaat Bayern
Sozialgericht Bayerisches Landessozialgericht
Sachgebiet Vertragsarztangelegenheiten
Abteilung -
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren Abrechnungsausschluss

Bindungswirkung eines Urteils
Fötus
Krankheitsfall
Vertrauensschutz

Leitsätze Wenn die Kassenärztliche Vereinigung
gegen ein Urteil, mit dem das SG einen
Richtigstellungsbescheid für ein früheres
Quartal aufgehoben hat, keine Berufung
eingelegt hat, ergibt sich allein daraus in
einem späteren Verfahren der Beteiligten
nicht ein Anspruch aufgrund einer
Rechtskraftwirkung, Bindungswirkung
oder eines schützenswerten Vertrauens.
Die Definition des Krankheitsfalls
bestimmt nach dem klaren Wortlaut von
3.2 der Allgemeinen Bestimmungen des
EBM i.V.m. § 21 Abs.1 S.9 BMV-Ä
grundsätzlich ausschließlich einen
Zeitraum. Zum mehrfachen Ansatz der
GOP 01793 EBM sowie von Leistungen
nach den GOP des Abschnitts 11.4.3 EBM
im Krankheitsfall beim Vorliegen
mehrerer Föten. Zu
Abrechnungsausschlüssen der GOP 01793
EBM zum einen und der Leistungen nach
den GOP des Abschnitts 11.4.3 EBM zum
anderen bei Vorliegen mehrerer Föten.

Normenkette BMV-Ä 21 Abs. 1 S. 9
EBM 3.2. der Allgemeinen Bestimmungen
GOP 01793 EBM
GOP des Abschnitts 11.4.3 EBM
SGG § 141 Abs. 1

1. Instanz

Aktenzeichen S 38 KA 105/21
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Datum 28.04.2022

2. Instanz

Aktenzeichen L 12 KA 16/22
Datum 06.12.2023

3. Instanz

Datum -

Â 

I. Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Sozialgerichts MÃ¼nchen vom
28.04.2022, fÃ¼hrendes Aktenzeichen S 38 KA 105/21, wird zurÃ¼ckgewiesen.

II. Die Beklagte trÃ¤gt auch die Kosten der Berufungsverfahren.

III. Die Revision wird nicht zugelassen.

T a t b e s t a n d :

Zwischen den Beteiligten sind sachlich-rechnerische Richtigstellungen in den
Quartalen 4/2018, 1/2019 und 4/2019 mit Absetzungen in HÃ¶he von 7.001,48 â�¬,
4.047,87 â�¬ und 569,92 â�¬ streitig.

Mit Honorarbescheid vom 15.05.2019 setzte die Beklagte das Honorar der KlÃ¤gerin
fÃ¼r das Quartal 4/2018 fest. Mit der beigelegten Richtigstellungsmitteilung vom
selben Tag wurden u.a. Leistungen nach der GOP 01793 EBM abgesetzt, weil sie
neben Leistungen aus dem Kapitel 11.4 EBM bzw. Leistungen aus dem Kapitel 11.4
EBM, weil sie neben der GOP 01793 EBM im Krankheitsfall abgerechnet worden
waren; weiter waren Leistungen nach den GOP 11513 und 11513Y EBM gestrichen,
weil sie neben der GOP 11514 EBM im Krankheitsfall abgerechnet worden waren.
Die KlÃ¤gerin erhob Widerspruch und teilte mit, es habe sich jeweils um erneute
Schwangerschaften gehandelt. Daher sei in der Abrechnung im BegrÃ¼ndungsfeld
die BegrÃ¼ndung â��neue Schwangerschaftâ�� angegeben worden.

Mit Widerspruchsbescheid vom 05.05.2021 wurde der diesbezÃ¼gliche
Widerspruch zurÃ¼ckgewiesen. Die GOP seien nach den Ausschlussbestimmungen
im Krankheitsfall nicht neben den weiteren GOP berechnungsfÃ¤hig. Ein
Krankheitsfall umfasse nach Â§ 21 Bundesmantelvertrag Ã�rzte (BMV-Ã�) das
aktuelle sowie die nachfolgenden drei Kalendervierteljahre, die der Berechnung der
krankheitsfallbezogenen Leistung folgten. Es sei danach die Gesamtdauer einer
Behandlung zu verstehen, die sich Ã¼ber mehr als drei und bis zu vier Quartale
erstrecke. Auch eine neue Schwangerschaft fÃ¼hre zu keinem neuen Krankheitsfall.
Dies ergebe sich auch aus einer Entscheidung des Bayerischen Landessozialgerichts
(BayLSG, Urteil vom 16.09.2020, L 12 KA 24/19).

Mit Honorarbescheid vom 14.08.2019 wurde das Honorar fÃ¼r das Quartal 1/2019
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festgesetzt. Mit Richtigstellungsmitteilung vom selben Tag wurden u.a. Leistungen
nach der GOP 01793 EBM abgesetzt, weil sie neben Leistungen aus dem Kapitel
11.4 EBM bzw. Leistungen aus dem Kapitel 11.4 EBM, weil sie neben der GOP 01793
EBM im Krankheitsfall abgerechnet worden waren. Die KlÃ¤gerin erhob Widerspruch
und teilte mit, es habe sich jeweils um erneute Schwangerschaften gehandelt. Mit
Widerspruchsbescheid vom 05.05.2021 wurde der Widerspruch zurÃ¼ckgewiesen.

Mit Honorarbescheid vom 19.05.2020 setzte die Beklagte das Honorar fÃ¼r das
Quartal 4/2019 fest. Mit Richtigstellungsmitteilung vom selben Tag wurden u.a.
Leistungen nach der GOP 01793 EBM abgesetzt, weil sie neben Leistungen aus dem
Kapitel 11.4 EBM im Krankheitsfall abgerechnet worden waren. Die KlÃ¤gerin erhob
Widerspruch und teilte mit, es habe sich um eine erneute Schwangerschaft
gehandelt. Mit Widerspruchsbescheid vom 05.05.2021 wies die Beklagte den
Widerspruch zurÃ¼ck.

Gegen die Widerspruchsbescheide hat die KlÃ¤gerin drei Klagen zum Sozialgericht
MÃ¼nchen (SG) erhoben, die unter den Aktenzeichen S 38 KA 105/21, S 38 KA
106/21 und S 38 KA 107/21 gefÃ¼hrt worden sind. Sie hat ausgefÃ¼hrt, die
angefochtenen Bescheide seien rechtswidrig. Von dem rechtskrÃ¤ftigen Urteil des
SG vom 15.05.2019, , mit dem in einem frÃ¼heren Verfahren zugunsten der
KlÃ¤gerin entschieden worden und gegen das keine Berufung erhoben worden sei,
gehe eine Bindungswirkung aus. Damit verbunden sei ein Vertrauensschutz der
KlÃ¤gerin. Die Beklagte verhalte sich widersprÃ¼chlich. Auch sei Art. 3 Grundgesetz
(GG) zu beachten. Bei dem Begriff â��Krankheitsfallâ�� handle es sich um einen
unbestimmten Rechtsbegriff, der nicht definiert sei. In den der Absetzung
zugrundeliegenden FÃ¤llen sei oft sei ein Schwangerschaftsabbruch wegen
komplexer, vitaler EntwicklungsstÃ¶rungen erfolgt. Nachdem bei den Patientinnen
eine Schwangerschaft mit hoher Pathologie vorgelegen habe, habe natÃ¼rlich in
der nachfolgenden Schwangerschaft eine entsprechende Diagnostik erfolgen
mÃ¼ssen.

Die Beklagte hat ausgefÃ¼hrt, das zitierte Urteil des SG sei wegen eines
BÃ¼roversehens nicht mit der Berufung angefochten worden. Von der Entscheidung
gehe keine Bindungswirkung aus. Auch Vertrauensschutz sei nicht gegeben. Die
dortige Auslegung durch das SG greife in das RegelungsgefÃ¼ge des EBM ein.
HÃ¤tte der Bewertungsausschuss gewollt, dass bei einer erneuten Schwangerschaft
ein neuer Krankheitsfall beginne, hÃ¤tte er dies bei der jeweiligen
Ausschlussbestimmung regeln kÃ¶nnen.

Das SG hat die Verfahren S 38 KA 105/21, S 38 KA 106/21 und S 38 KA 107/21 zur
gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung unter dem fÃ¼hrenden Aktenzeichen
S 38 KA 105/21 verbunden. Mit Urteil vom 28.04.2022 hat das SG die Beklagte
unter AbÃ¤nderung der angegriffenen Bescheide verurteilt, das klÃ¤gerische
Honorar ohne Absetzung der streitgegenstÃ¤ndlichen GebÃ¼hrenpositionen zu
vergÃ¼ten.

In der BegrÃ¼ndung ist ausgefÃ¼hrt, das SG habe bereits Ã¼ber AusschlÃ¼sse im
Zusammenhang mit den GOP 11501 ff. EBM mit Urteil vom 15.05.2019, im
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VerhÃ¤ltnis der KlÃ¤gerin zur Beklagten entschieden und der Klage stattgegeben.
Von dem Urteil gehe zwar eine Bindungswirkung fÃ¼r die Beklagte nicht aus. Auch
Vertrauensschutz sei nicht entstanden. Darauf komme es aber nicht an, denn die
Sach- und Rechtslage sei nicht anders zu beurteilen als im vorausgegangenen
rechtskrÃ¤ftigen Urteil.

Entgegen der in der von der Beklagten zitierten Entscheidung des LSG (Urteil vom
16.09.2020, L 12 KA 24/19) vertretenen Auffassung gehe das SG davon aus, dass
der Wortlaut des Begriffs â��Krankheitsfallâ�� in Â§ 21 Abs. 1 S. 9 BMV-Ã� nicht
eindeutig sei und einer teleologischen Auslegung nicht entgegenstehe. Auch werde
durch die Sichtweise des SG nicht unzulÃ¤ssigerweise in das RegelungsgefÃ¼ge
des EBM eingegriffen. In Â§ 21 Abs. 1 S. 9 BMV-Ã� werde zwar festgelegt, dass ein
â��Krankheitsfallâ�� das aktuelle sowie die nachfolgenden drei
Kalendervierteljahre, die der Berechnung der krankheitsfallbezogenen
Leistungsposition folgen, umfasse. Es handle sich jedoch nicht um eine exakte
Definition des â��Krankheitsfallsâ��, sondern nur um eine zeitliche Eingrenzung.
Auch im EBM finde sich keine Definition. Es sei daher von einem unbestimmten
Rechtsbegriff auszugehen, der nicht eindeutig und der Auslegung zugÃ¤nglich sei.
Unter dem Begriff â��Krankheitsfallâ�� sei ein permanenter, durchgÃ¤ngiger und
einheitlicher Zustand einer gesundheitlichen StÃ¶rung zu verstehen. Dies bringe es
mit sich, dass der â��Krankheitsfallâ�� auch innerhalb der Zeitspanne von vier
Quartalen (Â§ 21 Abs. 1 S.9 BMV-Ã�) zeitlich begrenzt sein kÃ¶nne. Ende eine
gesundheitliche StÃ¶rung, ende damit auch der â��Krankheitsfallâ��. Bei einer
erneuten gesundheitlichen StÃ¶rung entstehe ein neuer â��Krankheitsfallâ��.
AbrechnungsausschlÃ¼sse, wie bei den GOP 11512, 11513 und 11513Y sowie
01793 EBM betrÃ¤fen nur einen einheitlichen â��Krankheitsfallâ�� und nicht
mehrere â��KrankheitsfÃ¤lleâ��, auch wenn sie in die Zeitspanne von vier
Quartalen fielen. DafÃ¼r spreche auch, dass es sich bei der Leistung nach der GOP
01793 EBM um die Untersuchung kindlicher Zellen handele, daher sei nicht auf die
Mutter, sondern auf den FÃ¶tus abzustellen. Die Absetzungen kÃ¶nnten also nicht
auf AbrechnungsausschlÃ¼sse gestÃ¼tzt werden.

Gegen das Urteil hat die Beklagte am 12.07.2022 beim LSG Berufung eingelegt. Der
Senat hat mit Beschluss vom 16.09.2022 die verbundenen Streitsachen getrennt.

Die Beklagte hat ausgefÃ¼hrt, das SG sei zu Recht zu dem Schluss gekommen,
dass das rechtskrÃ¤ftige Urteil des SG vom 15.05.2019 fÃ¼r die
streitgegenstÃ¤ndlichen Absetzungen keine Bindungswirkung entfalte. Zwar habe
die Beklagte gegen das Urteil, das vergleichbare Richtigstellungen betreffe,
aufgrund eines BÃ¼roversehens keine Berufung eingelegt. Die Verfahren
behandelten jedoch unterschiedliche StreitgegenstÃ¤nde nach Â§ 95 SGG, die
Rechtskraft des Urteils erstrecke sich nicht auf die aktuellen Verfahren. Zu Recht
habe das SG auÃ�erdem festgestellt, dass sich eine Bindungswirkung nicht Ã¼ber
eine SeIbstbindung der Verwaltung ergebe. Die Beklagte habe ihren (KÃ¼rzungs-)
Entscheidungen in anderen vergleichbaren FÃ¤llen keine von der
streitgegenstÃ¤ndlichen Entscheidung abweichenden MaÃ�stÃ¤be zugrunde gelegt.
Es sei auch nicht von einem VerstoÃ� gegen Art. 3 Abs. 1 GG auszugehen. Im
Ã�brigen halte sich die Beklagte an Recht und Gesetz. Sie habe das Urteil â��gegen
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sich gelten lassenâ��, allerdings zu Recht nur insoweit, wie sich dies aus dem Tenor
des Urteils ergebe.

Auch ein Vertrauensschutz sei nicht begrÃ¼ndet worden. Das Urteil des SG sei zum
Zeitpunkt der Leistungserbringung und Abrechnung der streitgegenstÃ¤ndlichen
Leistungen im Quartal 4/2018 noch gar nicht existent gewesen. Die Beklagte habe
auÃ�erdem durch fortlaufende Berichtigung entsprechender Abrechnungen,
erstmals nach Zustellung des Urteils vom 15.05.2019 am 29.05.2019 mit
Honorarbescheid 1/2019 vom 14.08.2019, deutlich gemacht, dass sie das Urteil
nicht als bindend fÃ¼r weitere Quartale betrachte.

Das erstinstanzliche Urteil sei jedoch deshalb rechtsfehlerhaft, da das SG nicht den
in den Allgemeinen Bestimmungen Nr. 3.2 des EBM i.V.m. Â§ 21 Abs. 1 S.9 BMV-Ã�
definierten Begriff des â��Krankheitsfallesâ�� zugrunde gelegt habe. Es habe mit
seiner Auslegung in unzulÃ¤ssiger Art und Weise in das RegelungsgefÃ¼ge des
EBM eingegriffen. Nicht nachvollziehbar komme das SG zu dem Schluss, dass in Â§
21 Abs. 1 BMV-Ã� keine exakte Definition des Krankheitsfalles, sondern nur eine
zeitliche Eingrenzung geregelt sei und nehme entgegen des eindeutigen Wortlauts
eine unzulÃ¤ssige Auslegung vor. Es sei aber bei jeglichem Verweis im EBM auf den
Begriff des Krankheitsfalles allein die Definition nach Â§ 21 Abs. 1 S.9 BMV-Ã�
maÃ�geblich. DafÃ¼r spreche, dass sich die Definition im EBM unter â��Allgemeine
Bestimmungenâ�� finde und damit fÃ¼r alle Abrechnungsregelungen im EBM
maÃ�geblich sei. Die Definition sei sozusagen â��vor die Klammerâ�� gezogen
worden.

Danach umfasse der Krankheitsfall das aktuelle, sowie die drei nachfolgenden
Kalendervierteljahre, die der krankheitsfallbezogenen GebÃ¼hrenordnungsposition
folgten und sei damit rein zeitlich zu bewerten. Dass es sich bei dem Begriff des
Krankheitsfalles im EBM nicht um einen unbestimmten Rechtsbegriff handele,
ergebe sich bereits aus dem Urteil des BSG vom 25.08.1999, B 6 KA 39/98 R.
Danach habe der Bewertungsausschuss grundsÃ¤tzlich die Befugnis, in
VergÃ¼tungstatbestanden unbestimmte Rechtsbegriffe zu verwenden, die einer
konkretisierenden Auslegung durch den Normanwender bedÃ¼rften. Er verstoÃ�e
aber nur dann nicht gegen seine Verpflichtung, im Wesentlichen selbst den Inhalt
der vertragsÃ¤rztlichen Versorgung festzulegen, wenn der unbestimmte
Rechtsbegriff einschrÃ¤nkend ausgelegt werde, d.h. wenn die Zuordnung auf der
Hand liege oder unstreitig sei und zudem keine erhebliche Tragweite habe. WÃ¼rde
man, wie das SG davon ausgehen, dass ein Krankheitsfall ende, wenn die
gesundheitliche StÃ¶rung ende und bei einer erneuten gesundheitlichen StÃ¶rung
ein neuer Krankheitsfall entstehe, so mÃ¼sste dies durch die Beklagte in jedem
Einzelfall geklÃ¤rt werden. Ob es sich um eine neue Krankheit handele, liege jedoch
nicht immer auf der Hand, im Zweifelsfall u.U. erst durch ein Gutachten. Da der
Abrechnungsausschluss â��im Krankheitsfallâ�� in einer Vielzahl von GOP des EBM
geregelt sei, hÃ¤tte dies eine erhebliche Tragweite. Die Voraussetzungen fÃ¼r
einen unbestimmten Rechtsbegriff und einer Ã�bertragung der
Regelungsbefugnisse an die Beklagte seien nicht gegeben.

BestÃ¤tigt werde die Rechtsauffassung der Beklagten durch die Entscheidung des
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LSG vom 16.09.2020, L 12 KA 24/19. Gegen die Auffassung des SG spreche auch,
dass in der aktuellen Leistungslegende der GOP 01816 EBM ausgefÃ¼hrt sei:
â��hÃ¶chstens zweimal im Krankheitsfallâ�� und weiter â��die
GebÃ¼hrenordnungsposition 01816 ist nur einmal je Schwangerschaft
berechnungsfÃ¤hig.â�� Wenn jede Schwangerschaft bereits einen eigenen
Krankheitsfall darstellen wÃ¼rde, wÃ¤re diese Regelung in sich nicht stimmig.

Entgegen der Auffassung des ProzessbevollmÃ¤chtigten der KlÃ¤gerin stehe die
seitens des SG vertretene indikationsbezogene Auslegung des Krankheitsfalles in
Widerspruch zu der Systematik des EBM sowie zu den einschlÃ¤gigen Regelungen
des BMV-Ã�. Der Begriff des Krankheitsfalls gemÃ¤Ã� Â§ 21 Abs. I S. 9 BMV-Ã�
orientiere sich nicht an medizinisch fachlichen PrÃ¤missen, sondern definiere einen
bloÃ�en Abrechnungszeitraum, der die (Nebeneinander-) Berechnung von
Ã¤rztlichen Leistungen einschrÃ¤nke. Er erweitere den im Behandlungsfall auf
dasselbe Kalendervierteljahr bezogenen Abrechnungszeitraum auf das aktuelle
sowie die nachfolgenden drei Kalendervierteljahre, die der Berechnung der
krankheitsfallbezogenen Leistungsposition folgten. Insofern kÃ¶nne fÃ¼r den
Krankheitsfall auch nichts anderes gelten als fÃ¼r den Behandlungsfall.
SinngemÃ¤Ã� seien die Begriffe BetriebsstÃ¤ttenfall, Arztfall und Arztgruppenfall
gemÃ¤Ã� Â§ 21 Abs. la), Ib) und Ic) BMV-Ã� definiert. Keinem dieser Begriffe liege
inhaltlich der Beginn oder das Ende einer â��gesundheitlichen StÃ¶rungâ��
zugrunde. Alle diese Begriffe wÃ¼rden im EBM aber dazu verwendet, die
Nebeneinanderberechnung von Leistungen oder den Mehrfachansatz derselben
Leistung in einem bestimmten Abrechnungszeitraum auszuschlieÃ�en. Auch der
Krankheitsfall sei in diesem Kontext als bloÃ�es Instrument zu verstehen, die
BerechnungsmÃ¶glichkeit einer GebÃ¼hrenordnungsposition auf ein Jahr zu
begrenzen. Dies werde auch dadurch klar, dass fÃ¼r den Beginn des
Krankheitsfalles im BMV-Ã� auf den Zeitpunkt der Berechnung einer
Leistungsposition des EBM abgestellt werde und nicht das Auftreten einer
Krankheit.

4.3.4 der Allgemeinen Bestimmungen des EBM zur arztpraxisÃ¼bergreifenden
TÃ¤tigkeit bilde ein Beispiel dafÃ¼r, dass der EBM bei den Begriffen Arztfall,
Behandlungsfall und Krankheitsfall von der gleichen inhaltlichen Ausrichtung
ausgehe und der Krankheitsfall lediglich einen anderen Abrechnungszeitraum im
Vergleich zum Behandlungsfall abbilde. Eine indikationsbezogene Definition des
Krankheitsfalles wÃ¼rde jedoch dazu fÃ¼hren, dass ein â��Krankheitsfallâ�� auch
innerhalb eines Quartales, d.h. sogar innerhalb eines Arztfalles bzw.
Behandlungsfalles enden und neu beginnen kÃ¶nnte. Diese Interpretation wÃ¼rde
der Systematik des EBM widersprechen.

Auch die Aufnahme von expliziten Ausnahmeregelungen in den EBM spreche fÃ¼r
die Sichtweise der Beklagten: Der EBM sehe Ausnahmen in den
Abrechnungsbestimmungen vor, soweit es diese fÃ¼r die Regelung besonderer
Sachverhalte bedÃ¼rfe, so sei die GOP 01816 EBM hÃ¶chstens zweimal im
Krankheitsfall, nur einmal je Schwangerschaft berechnungsfÃ¤hig. Weitere Beispiele
hierfÃ¼r seien die GOP 01794, 01795 und 01796 EBM. Solch differenzierte
Vorgaben in den Abrechnungsbestimmungen seien gerade erforderlich, weil dem
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EBM kein indikationsbezogener Krankheitsfallbegriff zugrunde liege. Der Begriff des
Krankheitsfalles bzw. der Abrechnungsausschluss â��im Krankheitsfallâ�� im EBM
finde im Ã�brigen nicht nur bei kurativen Leistungen, sondern auch bei
FrÃ¼herkennungsleistungen Anwendung, wie beim Neugeborenen-HÃ¶rscreening
nach GOP 01705 EBM.

In der Regelung 4.4.1 â��AbrechnungsausschlÃ¼sseâ�� der Allgemeinen
Bestimmungen des EBM werde definiert, was im EBM die Formulierung nicht
neben/nicht nebeneinander bedeute, nÃ¤mlich den Ausschluss der
BerechnungsfÃ¤higkeit im genannten Zeitraum. Werde im EBM geregelt, dass eine
GOP im Krankheitsfall nicht neben einer anderen GOP des EBM berechenbar sei, so
bedeute dies, dass sich diese beiden GOP innerhalb eines Zeitraums von 4
Quartalen ausschlieÃ�en wÃ¼rden. Um diesen Zeitraum berechnen zu kÃ¶nnen,
bedÃ¼rfe es eines beginnenden Ereignisses, und dies sei die Abrechnung einer der
beiden sich ausschlieÃ�enden GOP. Der Begriff â��krankheitsfallbezogene
Leistungspositionâ�� in Â§ 21 Abs. 1 5. 9 BMV-Ã� bedeute daher nicht, dass eine
GOP abgerechnet wurde, die einer bestimmten Krankheit zugeordnet sei.

Nach der seit 01.01.2021 geltenden Fassung der PrÃ¤ambel 11.4., Nr.2 des EBM
seien bei einer weiteren Schwangerschaft innerhalb von vier Quartalen seit der
Abrechnung bei der ersten Schwangerschaft fÃ¼r den oder die neuen FÃ¶ten (im
Falle einer Mehrlingsschwangerschaft) nochmals Leistungen nach 11.4.2. und
11.4.3. EBM abrechenbar. Vorliegend gehe es jedoch um den
Abrechnungsausschluss zwischen der GOP 01793 EBM und bestimmten Leistungen
aus Kapitel 11.4 EBM. Selbst wenn diese Neuregelung, wie nicht, bereits im
Streitquartal 4/2018 gegolten hÃ¤tte, hÃ¤tte dies nicht dazu gefÃ¼hrt, dass statt
der erneuten Abrechnung von Leistungen nach Kapitel 11.4 EBM fÃ¼r den neuen
FÃ¶tus die Leistung nach der GOP 01793 EBM hÃ¤tten abgerechnet werden
kÃ¶nnen. Auch die Neuregelung fÃ¼hre somit im Ergebnis nicht zur
Rechtswidrigkeit der streitgegenstÃ¤ndlichen Richtigstellungen.

Die KlÃ¤gerin hat ausgefÃ¼hrt, die Beklagte als KÃ¶rperschaft des Ã�ffentlichen
Rechtes mÃ¼sse sich an das Urteil des SG und die darin gemachten
AusfÃ¼hrungen zur Abrechnung einer GOP halten, zumal sie keine Berufung
dagegen eingelegt habe. Sie habe aber die Leistungen der KlÃ¤gerin erneut
regressiert und diese dadurch gezwungen, erneut den Rechtsweg zu beschreiten.
Das SG habe erneut zu Gunsten der KlÃ¤gerin entschieden.

Unzutreffend gehe die Beklagte davon aus, dass die materielle Rechtskraft des
Urteils des SG nur die Urteilsformel erfasse. Dies lasse sich aus der Entscheidung
des Bundesverwaltungsgerichts (Urteil vom 08.12.1992, 1 C 12/92) herleiten.
Danach sei es der im Vorprozess unterlegenen BehÃ¶rde verwehrt, bei
unverÃ¤nderter Sach- und Rechtslage gegen denselben Betroffenen einen neuen
Verwaltungsakt aus den vom Gericht missbilligten GrÃ¼nden zu erlassen. Auch das
Bundessozialgericht nehme eine Bindungswirkung eines vorangegangenen Urteils
an (Entscheidung vom 11.12.1956, 1 RA 14/56). Das SG habe mit Urteil vom
15.05.2019 entschieden, dass die AbrechnungsausschlÃ¼sse, wie bei den GOP
11512, 11513 und 11513Y sowie 01793 EBM, nicht eingriffen und nicht angewendet
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werden dÃ¼rften, wenn nach einer vergangenen Schwangerschaft eine neue
Schwangerschaft binnen von 4 Quartalen auftrete. Es handle sich insofern um eine
Vorfrage, die fÃ¼r die hiesigen Verfahren von Bedeutung sei. FÃ¼r diese stehe
bindend fest, dass die AbrechnungsausschlÃ¼sse nicht eingriffen. Das zeige sich
auch daran, dass die Beklagte sog. Abrechnungsregeln aufgestellt habe und diese
ohne Unterschied, um welches Quartal oder welche Patientin es sich handle,
anwende. Diese Abrechnungsregeln bewirkten insofern ein standardisiertes
Verfahren.

Auch verpflichte die sog. Selbstbindung der Verwaltung die Beklagte, zur Wahrung
des Gleichheitssatzes nach Art. 3 GG in gleichgelagerten FÃ¤llen gleich zu
entscheiden. Die KlÃ¤gerin kÃ¶nne keine Feststellungsklage dahingehend erheben,
gerichtlich prÃ¼fen zu lassen, ob die Anwendung der Ausschlussregelungen durch
die Beklagte rechtswidrig sei.

Die Ansicht des SG, eine Bindungswirkung trete nur durch ein â��aktives Tunâ��,
hingegen nicht durch ein â��Unterlassenâ�� ein, sei unzutreffend. Die Beklagte
habe Kenntnis von der frÃ¼heren Entscheidung des SG gehabt und darauf
verzichtet, Rechtsmittel einzulegen. Dies habe sie wiederholend getan, denn zum
einen seien mehrere Verfahren und Quartale betroffen gewesen und zum anderen
habe sie auch keine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragt. Die Beklagte
habe nichts getan, was erkennen lieÃ�e, dass sie das Urteil des SG nicht
akzeptieren wolle. Damit habe sie deutlich gemacht, es gegen sich gelten lassen zu
wollen. Damit sei auch ein Vertrauensschutz begrÃ¼ndet worden. Die Beklagte
kÃ¶nne sich nicht damit entlasten, sie habe mit einem neuen Bescheid zum
Ausdruck gebracht, sich nicht an das nicht angefochtene Urteil des SG halten zu
wollen.

Zum Begriff â��Krankheitsfallâ�� ist ausgefÃ¼hrt worden, es handle sich um einen
unbestimmten Rechtsbegriff, der nicht eindeutig und der Auslegung zugÃ¤nglich
sei. Weder in Â§ 21 BMV-Ã� noch im EBM finde sich eine Definition des
â��Krankheitsfallsâ��. Die Beklagte sei nicht dazu berufen, diesen Begriff zu
definieren. Das SG habe zutreffend festgestellt, dass eine neue Schwangerschaft
einen neuen Krankheitsfall begrÃ¼nde. Der Begriff â��Krankheitsfallâ�� sei als
permanenter, durchgÃ¤ngiger und einheitlicher Zustand einer gesundheitlichen
StÃ¶rung zu verstehen. Dies bringe es per se mit sich, dass der
â��Krankheitsfallâ�� auch innerhalb der Zeitspanne von vier Quartalen zeitlich
begrenzt sein kÃ¶nne. Ende eine gesundheitliche StÃ¶rung, ende damit auch der
â��Krankheitsfallâ��. Bei einer erneuten gesundheitlichen StÃ¶rung entstehe ein
neuer â��Krankheitsfallâ��. Mit dem Ende der Schwangerschaft sei auch jeweils der
erste â��Krankheitsfallâ�� abgeschlossen. Mit einer erneuten Schwangerschaft
werde jeweils ein neuer â��Krankheitsfallâ�� begrÃ¼ndet. Letzterer erstrecke sich
â�� werde die Schwangerschaft fortgesetzt â�� wieder auf vier Quartale, in denen
eine â��Nebeneinanderabrechnungâ�� ausgeschlossen sei.

Die GOP 01793 EBM sei in Kapitel 1.7.4 Mutterschaftsvorsorge (Singular) geregelt
und damit werde bereits deutlich, dass sich die Leistungen auf eine
Schwangerschaft beziehe und nicht auf eine nach Ende dieser Schwangerschaft neu
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eingetretene Schwangerschaft. Dies ergebe sich auch aus der Rechtsprechung des
BSG und des LSG zur GOP 01770 EBM (BayLSG, Urt. vom 09.11.2011, L 12 KA 40/08
; BSG, Beschluss vom 15.08.2012, B 6 KA 15/12 B). Im Ã�brigen komme es im
Rahmen der Auslegung auf den medizinisch-wissenschaftlichen Sprachgebrauch an.
In der Leistungslegende der GOP 01793 EBM heiÃ�e es zum obligaten
Leistungsinhalt: Chromosomenanalyse aus den Amnionzellen oder Chorionzotten.
Es gehe also um eine Untersuchung kindlicher Zellen. Es liege auf der Hand, dass
die kindlichen Zellen einer Schwangerschaft nicht gleichzusetzen seien mit denen,
die entstÃ¼nden, wenn eine Schwangerschaft ende und eine neue
Schwangerschaft eintrete. Ende die Schwangerschaft und fÃ¼hre somit zum Verlust
des FÃ¶ten und trete eine neue Schwangerschaft ein, lÃ¤gen mithin neue und
andere zu untersuchende Zellen vor, dann gelte fÃ¼r diese neue Schwangerschaft
die Frist in Bezug auf die alte abgebrochene Schwangerschaft nicht, sondern es
werde ein neue Frist fÃ¼r die neue Schwangerschaft in Gang gesetzt und in dieser
dÃ¼rfe dann u.a. die GOP 01793 EBM neben den weiteren streitgegenstÃ¤ndlichen
GOP an den neuen anderen Zellen erbracht werden.
Â 
Auch nach Ansicht des SG Hamburg (Urteil vom 17.01.2007, S 3 KA 266/03) setze
der Krankheitsfall an der Gesamtdauer einer Erkrankung und damit am
medizinischen Befund an. Dies bestÃ¤tige auch der Kommentar zum EBM von
Hermanns, Peter und Filler, Gert, S. 44. Auch das Urteil des LSG NRW, L 11 KA 71/08
, sei Ã¼bertragbar. Die Entscheidung des BayLSG vom 16.09.2020 stehe dem
VerstÃ¤ndnis des Krankheitsfalls im Rahmen der GOP 01793 EBM nicht entgegen.
Es betreffe eine gÃ¤nzlich andere Konstellation. Bei der GOP 01793 EBM sei der
â��Krankheitsfallâ�� die Schwangerschaft. Bei der dort gegenstÃ¤ndlichen GOP
01816 EBM sei der Krankheitsfall eine Infektion der Mutter mit Chlamydia
trachomatis. Auch beinhalte die GOP 01793 EBM die Bestimmung â��je FÃ¶tusâ��.
Eine solche ErklÃ¤rung enthalte die GOP 01816 EBM nicht. Die ErlÃ¤uterung
bedeute, dass der Vertragsarzt fÃ¼r an kindlichen Zellen und nicht bei der Mutter
selbst vorgenommenen Leistungen einen Anspruch auf VergÃ¼tung habe.

Die Ansicht der Beklagten sei im Ã�brigen nicht mit dem Gleichheitsgebot (Art. 3
GG) zu vereinbaren. Sie wÃ¼rde dazu fÃ¼hren, dass eine Abrechnung der GOP
mÃ¶glich gewesen wÃ¤re, wenn die Patientin in einem spÃ¤teren Quartal als
geschehen neu schwanger geworden wÃ¤re. Die Abrechenbarkeit der GOP 01793
EBM hinge dann von dem Zeitpunkt des Eintretens einer neuen Schwangerschaft
und somit vom Zufall ab, dies wÃ¤re willkÃ¼rlich. FÃ¼r eine derartige WillkÃ¼r und
Unterscheidung gebe es keinen sachlichen Grund. Es gebe keinen Grund, einer
Patientin zu einem frÃ¼heren Zeitpunkt eine Diagnostik zu versagen, die ihr zu
einem spÃ¤teren Zeitpunkt zugestanden hÃ¤tte. Gleiches gelte fÃ¼r den Arzt/ die
Ã�rztin: Den Ansatz der Leistung von dem willkÃ¼rlichen Moment, auf den der Arzt/
die Ã�rztin keinen Einfluss habe, abhÃ¤ngig machen zu wollen, sei nicht rechtens.

Dass der Normgeber bei der GOP 01816 EBM den Zusatz â��hÃ¶chstens zweimal im
Krankheitsfallâ�� mit einer Anmerkung, dass die GOP 01816 einmal je
Schwangerschaft berechnungsfÃ¤hig sei, aufgenommen habe, bedeute im
Umkehrschluss nicht, dass Ã¼berall dort, wo er dies nicht getan habe, eine
Abrechnung ausgeschlossen wÃ¤re. Bei den Leistungen nach den GOP 01794 bis
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01796 EBM handele sich im Gegensatz zur GOP 01793 EBM nicht um
Untersuchungs-, sondern um Beratungsleistungen. Deswegen seien die Regelungen
nicht Ã¼bertragbar. Auch das Neugeborenen-HÃ¶rscreening sei eine
Untersuchungsleistung, die darauf abziele, eine vorhandene Erkrankung zu
erkennen, und sei daher auf eine Krankheit bezogen.

Im Ã�brigen sprÃ¤chen auch die Regelung der PrÃ¤ambel 11.4 Nr. 2 EBM fÃ¼r die
KlÃ¤gerin, da es sich auch dort um Leistungen bzw. GOP handele, die den Zusatz
â��je FÃ¶tusâ�� enthielten.

Auf Anfrage des Senats haben die Beteiligten Ã¼bereinstimmend mitgeteilt, dass
die in den streitgegenstÃ¤ndlichen FÃ¤llen abgerechneten GOP des Abschnitts
11.4.3 EBM bei der Abrechnung als â��vorgeburtlicheâ�� Untersuchungen
gekennzeichnet worden seien.

In der mÃ¼ndlichen Verhandlung am 06.12.2023 hat der Senat die Verfahren L 12
KA 16/22, L 12 KA 29/22 und L 12 KA 30/22 zur gemeinsamen Verhandlung und
Entscheidung verbunden.

Die Beklagte beantragt,
das Urteil des Sozialgerichts MÃ¼nchen vom 28.04.2022, Az.: S 38 KA 105/21,
aufzuheben und die Klagen abzuweisen.

Die KlÃ¤gerin beantragt,
die Berufungen gegen das Urteil des Sozialgerichts MÃ¼nchen vom 28.04.2022,Â Â 
Az.: S 38 KA 105/21 (fÃ¼hrendes Aktenzeichen) zurÃ¼ckzuweisen.

Zur ErgÃ¤nzung des Tatbestandes wird auf die beigezogene Verwaltungsakte der
Beklagten sowie die Gerichtsakten beider RechtszÃ¼ge Bezug genommen.

E n t s c h e i d u n g s g r Ã¼ n d e :

Die Berufung der Beklagten ist zulÃ¤ssig, insbesondere form- und fristgerecht
erhoben worden, Â§ 151 Sozialgerichtsgesetz (SGG).
Â 
Sie ist aber unbegrÃ¼ndet. Das SG hat im Ergebnis zu Recht die Klagen
abgewiesen, denn die Klagen waren zulÃ¤ssig und begrÃ¼ndet. Die
Richtigstellungsbescheide in Gestalt der Widerspruchsbescheide sind rechtswidrig
und verletzen die KlÃ¤gerin in ihren Rechten. Sie hat einen Anspruch auf
VergÃ¼tung der streitgegenstÃ¤ndlichen Abrechnungspositionen.

1.) Ein Anspruch ergibt sich allerdings â�� worauf das SG zu Recht hingewiesen hat
â�� nicht aufgrund einer (vermeintlichen) Rechtskraftwirkung, Bindungswirkung
oder eines schÃ¼tzenswerten Vertrauens aufgrund des rechtskrÃ¤ftigen Urteils des
SG vom 15.05.2019, .

In dem Verfahren hatte das SG mit Urteil vom 15.05.2019 der Klage der hiesigen
KlÃ¤gerin gegen einen Richtigstellungsbescheid der Beklagten fÃ¼r das Quartal
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4/2017 stattgegeben, mit dem bezÃ¼glich zweier Patientinnen die GOP 01793 EBM
mit der BegrÃ¼ndung abgesetzt worden war, dass sie im Krankheitsfall nicht neben
den GOP 11512, 11513 bzw. 11513Y abgerechnet werden kÃ¶nne (PrÃ¼fregel HU
11233). Dieses Urteil ist rechtskrÃ¤ftig. Eine Berufung ist von Seiten der Beklagten
nicht eingelegt worden.

a.) Die Rechtskraft des Urteils des SG vom 15.05.2019 erstreckt sich aber nicht auf
die vorliegenden StreitgegenstÃ¤nde. Nach Â§ 141 Abs. 1 SGG binden
rechtskrÃ¤ftige Urteile, soweit Ã¼ber den Streitgegenstand entschieden worden ist,
die Beteiligten und ihre Rechtsnachfolger. Die StreitgegenstÃ¤nde der vorliegenden
Verfahren sind jedoch andere als die des rechtskrÃ¤ftigen Urteils. Gegenstand eines
Verfahrens ist gemÃ¤Ã� Â§ 95 SGG der ursprÃ¼ngliche Verwaltungsakt in der
Gestalt, die er durch den Widerspruchsbescheid gefunden hat. Mit dem Urteil vom
15.05.2019 ist zum Richtigstellungsbescheid 4/2017 rechtskrÃ¤ftig entschieden
worden, dass die KlÃ¤gerin im Quartal 4/2017 Anspruch auf die VergÃ¼tung von
Leistungen hatte, die fÃ¼r zwei bestimmte Patientinnen erbracht worden waren.
Konkret handelte es sich in den beiden FÃ¤llen um Absetzungen der GOP 01793
EBM mit der BegrÃ¼ndung, dass sie im Krankheitsfall nicht neben den GOP 11512,
11513 bzw. 11513Y EBM abgerechnet werden kÃ¶nnten, es kam die PrÃ¼fregel HU
11233 zur Anwendung. In den streitgegenstÃ¤ndlichen Verfahren geht es um
unterschiedliche Absetzungen, die in anderen Quartalen (4/2018, 1/2019 und
4/2019) fÃ¼r unterschiedliche Patientinnen erbracht worden waren. Nur teilweise
sind die Absetzungen mit Ã¤hnlicher BegrÃ¼ndung und unter Anwendung
derselben PrÃ¼fregel erfolgt. Eine Rechtskrafterstreckung kommt nicht in Betracht.
Eine andere rechtliche Beurteilung ergibt sich auch nicht aus den von KlÃ¤gerseite
zitierten Entscheidungen des BVerwG und des BSG.

b.) Eine Bindungswirkung ergibt sich auch nicht daraus, dass die rechtskrÃ¤ftig
gewordene Entscheidung des SG vorgreiflich fÃ¼r die Entscheidung Ã¼ber die
vorliegenden StreitgegenstÃ¤nde wÃ¤re. Zwar handelt es sich bei den
Rechtsfragen, die fÃ¼r die Beurteilung der RechtmÃ¤Ã�igkeit der vorliegend
streitgegenstÃ¤ndlichen Bescheide von Bedeutung sind, wie u.a. die Frage, ob die
GOP 01793 EBM innerhalb eines bestimmten Zeitraums mehrfach abgerechnet
werden kann, um Rechtsfragen, die auch schon im Verfahren eine Rolle gespielt
haben. Das rechtskrÃ¤ftige Urteil hat aber gerade nicht die Entscheidung zum
Inhalt, dass die GOP 01793 EBM grundsÃ¤tzlich nicht mit der BegrÃ¼ndung
abgesetzt werden kann, dass sie im Krankheitsfall nicht neben bestimmten GOP
abgerechnet werden kann. Damit war Gegenstand auch nicht â�� wie die KlÃ¤gerin
meint â�� die Frage, ob die Anwendung der PrÃ¼fregel (HO 11233) im Rahmen
einer â��standardisiertenâ�� PrÃ¼fung rechtswidrig ist. Andere
Ausschlussregelungen, die Grundlage der in den vorliegenden Quartalen
streitgegenstÃ¤ndlichen Absetzungen sind, sind im Urteil des SG vom 15.05.2019
Ã¼berhaupt nicht geprÃ¼ft worden. Eine Feststellungsklage, mit der die
Feststellung beantragt wird, dass eine bestimmte Abrechnungsweise rechtmÃ¤Ã�ig
ist, wÃ¤re â�� wie die KlÃ¤gerin selbst feststellt â�� unzulÃ¤ssig. Â 

Eine Bindungswirkung ergibt sich auch nicht unter dem Gesichtspunkt der
Selbstbindung der Verwaltung bzw. aus Art. 3 GG. Durch das bloÃ�e Nichteinlegen
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einer Berufung gegen das rechtskrÃ¤ftige Urteil des SG vom 15.05.2019 konnte
eine solche Bindungswirkung offensichtlich nicht entstehen. Es ist im Ã�brigen nicht
vorgetragen bzw. sonst ersichtlich, dass die Beklagte in anderen vergleichbaren
FÃ¤llen einen von den streitgegenstÃ¤ndlichen Entscheidungen abweichenden
MaÃ�stab zugrunde gelegt hat. Â 

c.) Auch Vertrauensschutzgesichtspunkte stehen der sachlich-rechnerischen
Richtigstellung nicht entgegen. Vertrauensschutz ist nur dann anzuerkennen, wenn
ein Beteiligter insoweit einen Vertrauenstatbestand gesetzt hat. Die Beklagte hat
aber zu keinem Zeitpunkt die Abrechnungspraxis der KlÃ¤gerin bestÃ¤tigt. Sie hat
zu keinem Zeitpunkt positiv geÃ¤uÃ�ert, die von der KlÃ¤gerin praktizierte
Abrechnungsweise zu billigen. Sie hat lediglich gegen das Urteil des SG vom
15.05.2019 nicht Berufung erhoben. Ob dies tatsÃ¤chlich auf einem
â��BÃ¼roversehenâ�� beruht, oder ob zunÃ¤chst aus welchen GrÃ¼nden auch
immer von der Einlegung einer Berufung abgesehen worden ist, spielt in diesem
Zusammenhang keine Rolle.

Im Ã�brigen konnte zum Zeitpunkt der Leistungserbringung und Abrechnung der
Leistungen in den Quartalen 4/2018 und 1/2019 die KlÃ¤gerin bereits deshalb kein
schÃ¼tzenswertes Vertrauen haben, da das fÃ¼r sie positive Urteil erst am
15.05.2019 ergangen und am 29.05.2019 zugestellt worden ist und damit die
Berufungsfrist erst am 01.07.2019 (Montag) geendet hat. Zum Zeitpunkt der
Leistungserbringung und Abrechnung der Leistungen im Quartal 4/2019 hatte die
Beklagte bereits durch den Erlass des Richtigstellungsbescheides fÃ¼r das Quartal
1/2019 vom 14.08.2019 deutlich gemacht, dass sie fÃ¼r spÃ¤tere
Leistungsquartale das rechtskrÃ¤ftige Urteil nicht als bindend ansieht. Â 

2.) Das SG ist aber im Ergebnis zu Recht zu dem Ergebnis gekommen, dass die von
der Beklagten in den Quartalen 4/2018, 1/2019 und 4/2019 vorgenommenen und
vorliegend streitgegenstÃ¤ndlichen sachlich-rechnerischen Richtigstellungen
rechtswidrig waren.

Die KlÃ¤gerin hatte die GOP 01793 EBM neben den GOP 11501 bis 11503, 11512,
11513, 11514 EBM im Krankheitsfall und die GOP 11501 bis 11503, 11512, 11513,
11514 EBM neben der GOP 01793 EBM im Krankheitsfall sowie in einem Fall die
GOP 11513, 11513Y EBM neben der GOP 11514 EBM abgerechnet und im
BegrÃ¼ndungsfeld in allen FÃ¤llen angegeben, dass es sich bei der jeweils
spÃ¤teren Abrechnung um eine neue Schwangerschaft und eine konkret
bezeichnete Erkrankung in der ersten Schwangerschaft gehandelt habe. Die
Beklagte hatte die Absetzung der jeweils spÃ¤teren Abrechnung damit begrÃ¼ndet,
dass eine Nebeneinanderabrechnung im Krankheitsfall nach den
Ausschlussbestimmungen nicht mÃ¶glich sei.

FÃ¼r die Auslegung vertrags(zahn)Ã¤rztlicher VergÃ¼tungsbestimmungen ist nach
der stÃ¤ndigen Rechtsprechung des BSG in erster Linie der Wortlaut der
Regelungen maÃ�geblich (vgl. hierzu BSG, Urteile vom 16.12.2015, B 6 KA 39/15 R
ua â�� SozR 4-5531 Nr. 40100 Nr. 1 Rn. 25 m.w.N.). Dies grÃ¼ndet sich zum einen
darauf, dass das vertragliche Regelwerk dem Ausgleich der unterschiedlichen
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Interessen von Ã�rzten und Krankenkassen dient und es vorrangig Aufgabe des
Normgebers des EBM, des Bewertungsausschusses gemÃ¤Ã� Â§ 87 Abs. 1 SGB V,
ist, Unklarheiten zu beseitigen. Zum anderen folgt die primÃ¤re Bindung an den
Wortlaut aus dem Gesamtkonzept des EBM als einer abschlieÃ�enden Regelung, die
keine ErgÃ¤nzung oder LÃ¼ckenfÃ¼llung durch RÃ¼ckgriff auf andere
Leistungsverzeichnisse bzw. GebÃ¼hrenordnungen oder durch analoge Anwendung
zulÃ¤sst. Raum fÃ¼r eine systematische Interpretation im Sinne einer Gesamtschau
der in innerem Zusammenhang stehenden vergleichbaren oder Ã¤hnlichen
LeistungstatbestÃ¤nde ist dann, wenn der Wortlaut eines Leistungstatbestandes
zweifelhaft ist und es einer Klarstellung bedarf. Eine entstehungsgeschichtliche
Auslegung kommt bei unklaren oder mehrdeutigen Regelungen ebenfalls in
Betracht, kann allerdings nur anhand von Dokumenten erfolgen, in denen die
Urheber der Bestimmungen diese in der Zeit ihrer Entstehung selbst erlÃ¤utert
haben (vgl. zu alledem BSG, Urteil vom 05.11.2008, B 6 KA 1/08 R, SozR 4-2500 Â§
106a Nr. 4 Rn. 12 m.w.N.). Leistungsbeschreibungen dÃ¼rfen weder ausdehnend
ausgelegt noch analog angewendet werden (vgl. BSG, a.a.O.).

In den in den jeweiligen Quartalen gÃ¼ltigen EBM sind die strittigen Leistungen wie
folgt beschrieben:

â��Â Â  Â GOP 01793: prÃ¤natale zytogenetische Untersuchung(en) im Rahmen der
Mutterschaftsvorsorge, obligater Leistungsinhalt: Chromosomenanalyse aus den
Amnionzellen oder Chorionzotten mit Anlage von mindestens 2 und Auswertung von
mindestens einer Kultur
je FÃ¶tus, einmal im Krankheitsfall; â�¦ im Krankheitsfall nicht neben den GOP
11501 bis 11503, 11506, 11508, 11511 bis 11514, 11516 und 11517 EBM und nicht
neben den GOP des Abschnitts 11.4.4 berechnungsfÃ¤hig.

â��Â Â  Â GOP 11501: Zuschlag zu den GOP 11502 und 11503 fÃ¼r die Anwendung
eines Kulturverfahrens zur Anzucht von Zellen und PrÃ¤paration der Zellkerne zu
weiteren Analysen, Â Â  Â einmal im Krankheitsfall, im Krankheitsfall nicht neben
den GOP 01793 â�¦ berechnungsfÃ¤hig

â��Â Â  Â GOP 11502: postnatale Bestimmung des konstitutionellen Karyotyps
mittels lichtmikroskopischer BÃ¤nderungsanalyse,Â Â  Â einmal im Krankheitsfall,
im Krankheitsfall nicht neben den GOP 01793 â�¦ berechnungsfÃ¤hig

â��Â Â  Â GOP 11503: postnatale molekularzytogenetische Charakterisierung
konstitutioneller chromosomaler Aberrationen an Inter- oder Metaphasen mittels in-
situ Hybridisierung, je Zielsequenz, im Krankheitsfall nicht neben den GOP 01793
â�¦ berechnungsfÃ¤hig

â��Â Â  Â GOP 11512: gezielter Nachweis oder Ausschluss von krankheitsrelevanten
oder krankheitsauslÃ¶senden groÃ�en Deletionen und/oder Duplikationen,
je Gen, im Krankheitsfall nicht neben der GOP 01793 â�¦ berechnungsfÃ¤hig

â��Â Â  Â GOP 11513: postnatale Mutationssuche z. Nachweis oder Ausschluss einer
krankheitsrelevanten oder krankheitsauslÃ¶senden konstitutionellen genomischen

                            13 / 18

https://dejure.org/gesetze/SGB_V/87.html
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%206%20KA%201/08%20R
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=SozR%204-2500%20Â§%20106a%20Nr.%204
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=SozR%204-2500%20Â§%20106a%20Nr.%204


 

Mutation in bis zu 25 Kilo Basen kodierender Sequenz einschl. zugehÃ¶riger
regulatorischer Sequenzen, je vollendete 250 kodierende Basen; im Krankheitsfall
nicht neben den GOP 01793, 11514 berechnungsfÃ¤hig

â��Â Â  Â GOP 11514: genehmigungspflichtige postnatale Mutationssuche z.
Nachweis oder Ausschluss einer krankheitsrelevanten oder krankheitsauslÃ¶senden
konstitutionellen genomischen Mutation in mehr als 25 Kilo Basen kodierender
Sequenz einschl. zugehÃ¶riger regulatorischer Sequenzen, einmal im Krankheitsfall,
im Krankheitsfall nicht neben den GOP 01793 â�¦ 11513 berechnungsfÃ¤hig

a.) Ein Anspruch ergibt sich aber entgegen der Auffassung des SG nicht aus einer
Auslegung des Begriffs â��Krankheitsfallâ��. Der Senat bleibt diesbezÃ¼glich bei
seiner Auffassung, dass sich die Definition des â��Krankheitsfallsâ�� aus 3.2 der
Allgemeinen Bestimmungen des EBM i.V.m. Â§ 21 Abs.1 S. 9 BMV-Ã� ergibt. Danach
umfasst ein Krankheitsfall das aktuelle Quartal sowie die drei nachfolgenden
Quartale, die der Berechnung der krankheitsfallbezogenen Leistungspositionen
folgen (vgl. Urteil des Senats vom 16.09.2020, L 12 KA 24/19). Damit beschreibt der
Begriff des Krankheitsfalles i.S.d. BMV-Ã� und des EBM nach deren klaren Wortlaut
grundsÃ¤tzlich ausschlieÃ�lich einen Zeitraum. Der Zeitraum beginnt mit der
Abrechnung einer krankheitsfallbezogenen Leistung und umfasst das
Abrechnungsquartal sowie die drei folgenden Quartale. Krankheitsfallbezogene
Leistungen unterliegen damit einer Mengenbegrenzung.

Das SG geht insoweit zu Unrecht davon aus, dass es sich bei dem Begriff
â��Krankheitsfallâ�� um einen auslegungsfÃ¤higen, unbestimmten Rechtsbegriff
handelt und nimmt eine Auslegung dahingehend vor, dass der Begriff
â��Krankheitsfallâ�� als permanenter, durchgÃ¤ngiger und einheitlicher Zustand
einer gesundheitlichen StÃ¶rung zu verstehen ist. Anders als fÃ¼r den Begriff des
Krankheitsfalls in der GOÃ� kommt es jedoch bei dem in Â§ 21 Abs. 1 BMV-Ã�
definierten Begriff nicht auf eine bestimmte Erkrankung des/der Versicherten an.
Das Auftreten einer anderen Krankheit oder das erneute Auftreten derselben
Krankheit fÃ¼hrt damit nicht zu der MÃ¶glichkeit einer erneuten Abrechnung einer
auf den Krankheitsfall bezogenen Leistung.

Das gilt grundsÃ¤tzlich auch fÃ¼r die Abrechnung von auf den Krankheitsfall
bezogenen Leistungen in der Schwangerschaft. So hat der Senat im oben zitierten
Urteil vom 16.09.2020, L 12 KA 24/19, ausgefÃ¼hrt, dass die GOP 01816, die nach
den im dort streitgegenstÃ¤ndlichen Quartal geltenden Bestimmungen â��einmal
im Krankheitsfallâ�� abrechenbar war, auch bei Auftreten einer neuen
Schwangerschaft innerhalb eines Krankheitsfalles nur einmal abrechenbar ist. Das
Auftreten einer neuen Schwangerschaft fÃ¼hrt damit grundsÃ¤tzlich nicht zur
Annahme eines neuen â��Krankheitsfallsâ��. Zu der dort streitgegenstÃ¤ndlichen
GOP hatte der Bewertungsausschuss in seiner 455. Sitzung am 11.12.2019 eine
Neufassung erst zum 01.04.2020 beschlossen, nach der die GOP hÃ¶chstens
zweimal im Krankheitsfall und einmal je Schwangerschaft berechnungsfÃ¤hig ist, so
dass seit dem 01.04.2020 auch eine zweite Abrechnung im Rahmen einer zweiten
Schwangerschaft im Zeitraum des â��Krankheitsfallesâ�� mÃ¶glich ist.
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Der Senat bleibt auch bei seiner Auffassung, dass der Krankheitsfall nicht auf ein
eigenstÃ¤ndiges Abrechnungssubjekt â��Fetusâ�� auszudehnen ist und etwa der
Nasciturus neben der Mutter eigene LeistungsansprÃ¼che gegenÃ¼ber der GKV
hat (vgl. Urteil vom 16.05.2018, L 12 KA 17/16).

b.) Es ist aber festzustellen, dass die GOP 01793 EBM nach dem Wortlaut der
Regelung zwar nur einmal im Krankheitsfall abgerechnet werden darf. Aus dem
Zusatz â��je FÃ¶tusâ�� ergibt sich jedoch klar, dass beim Vorliegen mehrerer
FÃ¶ten in diesem Zeitraum ein mehrfacher Ansatz mÃ¶glich ist. Dies wird im
Regelfall beim Vorliegen mehrere FÃ¶ten zum gleichen Zeitpunkt im Rahmen von
Mehrlingsschwangerschaften der Fall sein. Aber auch beim Vorliegen von mehreren
FÃ¶ten zu verschiedenen Zeitpunkten im Rahmen des durch den
â��Krankheitsfallâ�� vorgegebenen Zeitraums, also bei Beendigung einer
Schwangerschaft nach Abrechnung der GOP, dem Eintreten einer neuen
Schwangerschaft und erneuter prÃ¤nataler zytogenetischer Untersuchung im
Rahmen der Mutterschaftsvorsorge der neuen Schwangerschaft ist ein erneuter
Ansatz mÃ¶glich.

Dem hat beispielsweise die KV Sachsen in ihren aktuellen Abrechnungshinweisen
vom 29.09.2023 zur GOP 01793 EBM Rechnung getragen. Dort ist ausgefÃ¼hrt,
wegen der EBM-Bestimmung â��je FÃ¶tus, einmal im Krankheitsfallâ�� sei in der
BegrÃ¼ndung die Anzahl der FÃ¶ten (bei einer Mehrlingsschwangerschaft) sowie
bei einer erneuten Schwangerschaft im selben Krankheitsfall anzugeben.

c.) Zu den streitgegenstÃ¤ndlichen GOP des Abschnitts 14.4.3 EBM war zwar in den
Quartalen 4/2018, 1/2019 eine entsprechende Regelung nicht vorliegend. Erst mit
Wirkung zum 01.04.2019 hat der Bewertungsausschuss in seiner 432. Sitzung (Teil
B Ziffer 13 des Beschlusses) folgende Ã�nderung der PrÃ¤ambel 11.4 Nr. 2 EBM
beschlossen: â��Sofern die Untersuchungen als vorgeburtliche Untersuchungen
erbracht werden, sind die Leistungen je FÃ¶tus gesondert berechnungsfÃ¤hig und
nach MaÃ�gabe der KassenÃ¤rztlichen Vereinigungen zu kennzeichnen.â�� In der
BegrÃ¼ndung zu diesem Beschluss ist ausgefÃ¼hrt: â��Der Leistungsinhalt der
GebÃ¼hrenordnungspositionen insbesondere des Unterabschnitts 11.4.2 EBM
beschreibt den fÃ¼r die Untersuchung eines Individuums notwendigen
Leistungsumfang. Diese Leistungen sind auch als vorgeburtliche Untersuchungen
ebenfalls nur einmal im Krankheitsfall berechnungsfÃ¤hig. In dieser Konstellation
werden alle Leistungen im Krankheitsfall der Mutter zugerechnet. Mit der
vorliegenden Ã�nderung wurde klargestellt, dass die Leistungen je FÃ¶tus
gesondert berechnungsfÃ¤hig sind, um Mehrlingsschwangerschaften zu
berÃ¼cksichtigenâ��.

Mit dieser Ã�nderung hat der Bewertungsausschuss eine Klarstellung dahingehend
vorgenommen, dass bei Vorliegen von mehreren FÃ¶ten in dem durch den
â��Krankheitsfallâ�� umfassten Zeitraum auch die Leistungen nach den GOP der
Abschnitte 11.4.2 und 11.4.3 EBM als vorgeburtliche Untersuchungen je FÃ¶tus
berechnungsfÃ¤hig sind. Auch wenn in der BegrÃ¼ndung des Beschlusses
ausgefÃ¼hrt ist, es gehe darum, Mehrlingsschwangerschaften zu berÃ¼cksichtigen,
geht der Senat davon aus, dass die weitere BerechnungsfÃ¤higkeit pro FÃ¶tus auch
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den Fall des Vorliegens mehrerer FÃ¶ten zu unterschiedlichen Zeitpunkten umfasst.

Da es sich bei der Ã�nderung nach der EntscheidungsbegrÃ¼ndung des
Bewertungsausschusses um eine Klarstellung handelt, konnte die Regelung bereits
in den Quartalen 4/2018 und 1/2019 angewendet werden. Davon ist offensichtlich
auch die Beklagte ausgegangen. Jedenfalls ist den diesbezÃ¼glichen
WidersprÃ¼chen der KlÃ¤gerin im Quartal 4/2018 bezÃ¼glich der mehrfachen
Abrechnung der GOP 11351 EBM und im Quartal 1/2019 bezÃ¼glich der
mehrfachen Abrechnung der GOP 11351 EBM in einem Fall und der mehrfachen
Abrechnung der GOP 11501 und 11502 EBM in zwei FÃ¤llen mit der BegrÃ¼ndung
stattgegeben worden, es habe sich jeweils um Mehrlingsschwangerschaften
gehandelt. Im Widerspruchsbescheid wird hierzu auf das rechtskrÃ¤ftige Urteil des
SG vom 15.05.2019, S 38 KA 361/17, verwiesen, in dem das SG zu dem Ergebnis
gekommen ist, dass â�� da die Ã�nderung der PrÃ¤ambel lediglich eine Klarstellung
darstelle â�� ein Mehrfachansatz bei Mehrlingsschwangerschaft schon vor dem
01.04.2019 zulÃ¤ssig gewesen sei.

In seiner 547. Sitzung hat der Bewertungsausschuss mit Wirkung zum 01.01.2021
im Ã�brigen folgende weitere Ã�nderung des Wortlauts der PrÃ¤ambel 11.4 Nr. 2
EBM beschlossen: â��Vorgeburtliche Untersuchungen stellen je FÃ¶tus
eigenstÃ¤ndige KrankheitsfÃ¤lle dar und sind nach MaÃ�gabe der
KassenÃ¤rztlichen Vereinigungen zu kennzeichnen. Die HÃ¶chstwerte sind
entsprechend fÃ¼r die Versicherte/den Versicherten und je FÃ¶tus gesondert
anzuwendenâ��. In den entscheidungserheblichen GrÃ¼nden ist hierzu
ausgefÃ¼hrt, die Ã�nderung prÃ¤zisiere die Sichtweise des Bewertungsausschusses
zur Anwendung der mengensteuernden Begrenzungsregelungen im Abschnitt 11.4
EBM bei vorgeburtlichen Fragstellungen. Der Bewertungsausschuss hat
offensichtlich den Wortlaut der zum 01.04.2019 in Kraft getretenen Ã�nderung der
PrÃ¤ambel noch nicht fÃ¼r prÃ¤zise genug erachtet und daher weiter prÃ¤zisiert,
dass bezÃ¼glich der vorgeburtlichen Untersuchungen nicht nur die GOP fÃ¼r jeden
FÃ¶ten jeweils abrechenbar sind, sondern dass auch die HÃ¶chstwerte
entsprechend fÃ¼r jeden FÃ¶ten gesondert anzuwenden sind.

d.) Aus der Regelung in 4.4.1 der allgemeinen Bestimmungen des EBM ergibt sich,
dass die Formulierung â��nicht neben/nicht nebeneinanderâ�� den Ausschluss der
BerechnungsfÃ¤higkeit im genannten Zeitraum bedeutet. Wenn GOP im
Krankheitsfall nicht neben anderen GOP berechnungsfÃ¤hig sind, bedeutet das also,
dass nach Abrechnung einer dieser krankheitsfallbezogenen Leistungsziffern
innerhalb dieses und der drei nachfolgenden Quartale eine Abrechnung der anderen
krankheitsfallbezogenen GOP nicht zulÃ¤ssig ist.

Der Abrechnungsausschluss der GOP 01793 EBM neben GOP der Abschnitte 11.4.3
und 11.4.4 EBM gilt seit 01.07.2016. Der Bewertungsausschuss hatte in seiner 372.
Sitzung am 11.03.2016 mit Wirkung zum 01.07.2016 u.a. die Ã�nderung der
Anmerkungen zur GOP 01793 EBM beschlossen, nach der sie im Krankheitsfall nicht
neben GOP der Abschnitte 11.4.3 und 11.4.4 EBM berechnungsfÃ¤hig ist. Zu diesem
Zeitpunkt war auch eine neue Fassung des Abschnitts 11.4 EBM in Kraft getreten.
Aufgrund einer angekÃ¼ndigten Ã�berprÃ¼fung der Nebeneinanderabrechnung
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der GOP der Abschnitte 11.4.3 und 11.4.4 EBM neben der GOP 01793 EBM durch die
TrÃ¤gerorganisationen gestattete die Beklagte in den Quartalen 3/2016 und 4/2016
die Nebeneinanderabrechnung der GOP 01793 EBM neben den GOP des Kapitels
11.4.3 EBM.

Der Bewertungsausschuss hat dann aber in seiner 386. Sitzung vom 12.12.2016
alleine den Ausschluss der Nebeneinanderabrechnung der GOP 11518 und 01793
EBM aufgehoben. Es ist also grundsÃ¤tzlich â�� mit Ausnahme der
Nebeneinanderabrechnung der GOP 11518 und 01793 EBM â�� ein
Abrechnungsausschluss gegeben. Damit soll dem Risiko einer Mengenausweitung
durch leistungsÃ¼bergreifende Regelungen im Krankheitsfall Rechnung getragen
werden.

Dies kann aber vor dem Hintergrund des oben zu der Mehrfachabrechnung der GOP
01793 EBM (unter b.) zum einen und der Mehrfachabrechnung der Leistungen nach
den GOP des Abschnitts 11.4.3 EBM als vorgeburtliche Untersuchungen (unter c.)
zum anderen bei Vorliegen mehrerer FÃ¶ten zum gleichen Zeitpunkt im Rahmen
einer Mehrlingsschwangerschaft bzw. zu verschiedenen Zeitpunkten im Rahmen
des durch den Krankheitsfall vorgegebenen Zeitraums ausgefÃ¼hrt, gerade fÃ¼r
die hier streitgegenstÃ¤ndlichen FÃ¤lle nicht gelten. Die hier
streitgegenstÃ¤ndlichen Untersuchungsleistungen sind â�� wie dargelegt â�� bei
Vorliegen mehrerer FÃ¶ten zu verschiedenen Zeitpunkten mehrfach ansetzbar,
auch wenn es sich um grundsÃ¤tzlich nur einmal im Krankheitsfall abrechenbare
GOP handelt.

Soweit also nach Abrechnung der krankheitsfallbezogenen GOP 01793 EBM im
Zeitraum des Quartals der Abrechnung und der drei darauffolgenden Quartale die
Untersuchung eines anderen FÃ¶ten nach den GOP des Abschnitts 11.4.3 EBM als
vorgeburtliche Untersuchung aufgrund einer in diesem Zeitraum entstandenen
neuen Schwangerschaft erfolgt, kommt fÃ¼r diese der Abrechnungsausschluss
nicht zum Tragen. Das ergibt sich nach dem Wortlaut der Regelungen daraus, dass
sowohl fÃ¼r die GOP 01793 EBM als auch die vorliegend abgerechneten GOP des
Abschnitts 11.4.3 EBM als vorgeburtliche Untersuchungen Sonderregelungen beim
Vorliegen mehrerer FÃ¶ten im Krankheitsfall bestehen. In solchen FÃ¤llen kann es
auch keine Rolle spielen, ob bei den zu unterschiedlichen ZeitrÃ¤umen
vorliegenden FÃ¶ten ein weiteres Mal die GOP 01793 EBM oder GOP des Abschnitts
11.4.3 EBM als vorgeburtliche Untersuchungen durchgefÃ¼hrt und abgerechnet
werden, denn die jeweils spÃ¤tere Untersuchung an einem anderen FÃ¶ten ist nach
den Regelungen im EBM wie ein weiterer Krankheitsfall zu behandeln. Das gleiche
gilt fÃ¼r die Konstellation, dass nach Abrechnung der krankheitsfallbezogenen GOP
des Abschnitts 11.4.3 EBM als vorgeburtliche Untersuchung im Zeitraum des
Quartals der Abrechnung und der drei darauf folgenden Quartale die Untersuchung
eines anderen FÃ¶ten nach der GOP 01793 EBM erfolgt, und fÃ¼r die Konstellation,
dass nach Abrechnung einer GOP des Abschnitts 11.4.3. EBM als vorgeburtliche
Untersuchung im Zeitraum des Quartals der Abrechnung und der drei darauf
folgenden Quartale die Untersuchung eines anderen FÃ¶ten nach einer anderen
GOP des Abschnitts 11.4.3 EBM als vorgeburtliche Untersuchung aufgrund einer in
diesem Zeitraum entstandenen neuen Schwangerschaft erfolgt.
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Die Berufung der Beklagten war daher zurÃ¼ckzuweisen.

Die Kostenentscheidung folgt aus Â§ 197a SGG i.V.m. Â§ 154 Abs.2
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO).

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs.2 Nr.1 und 2 SGG
liegen nicht vor.

Â 
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